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Dank dem Verkauf von Kakao und 
Honig profitieren Fairtrade-
Produzenten von gerechteren 
Handelsbedingungen und können 
soziale und ökologische Verbesse-
rungen erzielen. Nach dem Modell 
«Fairtrade Sourced Ingredient» (FSI) 
wurden xx Tonnen von unserem 
Kakao und xx Tonnen von unserem 
Honig zwischen 20xx und 20xx 
bezogen. 
Mehr dazu: 
www.fairtrademaxhavelaar.ch 

Unternehmen können ihre Nachhaltigkeitsbemühungen 
durch Mitteilungen über Produkte, die dem FSI-Modell 
entsprechen, in ihren Firmenmaterialien und am 
Verkaufsort hervorheben (siehe vorherige Seite). Das 
FSI-Label darf nur dann für Werbezwecke verwendet 
werden, wenn Produkte mit FSI-Kennzeichnung 
erhältlich sind oder eine Off-Pack-Verpflichtung bestätigt 
wurde. Dabei ist die FSI-Mengenaussage auf Seite 17 
zu verwenden. Eine Firmen-URL, die FSI als Teil der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten hervorhebt, ist zulässig, muss 
aber vom FSI-Label und -Begleittext getrennt sein.

Das FSI-Label kann in der Unternehmenskommunikation 
auch ohne den Begleittext verwendet werden, solange 
es eine Erklärung über die Auswirkungen dieses Fairtrade- 
Modells auf die Produzenten gibt. Das FSI-Label darf nicht  
auf eine Weise verwendet werden, die ein Co-Branding 
impliziert, d. h. nicht als Urheber des Kommunikations
materials.

Jede Kommunikation, auch wie auf den folgenden Seiten 
beschrieben, muss in Verbindung mit dem Unternehmen 
erfolgen, das einen FSI-Lizenzvertrag abgeschlossen hat 
(d. h. auf Marken- oder Unternehmens-/Einzelhändler
ebene) und den Einkauf von Fairtrade-Zutaten als Teil der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten betreffen. Bei Unternehmens- 
materialien kann es sich um interne Materialien für 
Mitarbeiter, um B2B-Materialien, um gedruckte oder 
digitale Materialien etwa für Presseveranstaltungen 
(z. B. Pressemappen), Unternehmenspräsentationen, 
Messematerialien, Unternehmenswebseiten und 
Corporate Social Media handeln.

Keine Unternehmensmaterialien im Sinne dieser 
Richtlinien sind mit der Corporate Identity zusammen
hängende Materialien wie Briefkopf, Visitenkarten, 
E-Mail-Signaturen usw. Bei diesen Materialien dürfen
keine Fairtrade-Labels verwendet werden.

WERBEMATERIAl
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION AUSSERHALB DER VERPACKUNG

A

Markenname

Flyer zum B2B-Produktprogramm
Beispielsweise über die Auswirkungen 
auf Produzenten.

V

A

V

H

C

Markenname

CSR-Zeitschrift des Unternehmens
Hervorhebung der Bemühungen,  
Ziele und erreichten Leistungen auf dem 
Gebiet der Nachhaltigkeit.

Digital
Die FSI-Labels können als Hinweis auf 
die Fairtrade-Zutaten in Produkten mit 
FSI-Kennzeichnung verwendet werden.

Zwei Zutaten
Wenn ein Unternehmen zwei Zutaten nach 
dem FSI-Modell bezogen hat, erscheint auf der 
Verpackung ein FSI-Label mit zwei Zusatzfeldern. 
In Werbematerialien können zwei separate FSI-
Label, jeweils mit eigenem Zusatzfeld, verwendet 
werden.

Markenname

Dank dem Verkauf von Kakao und Honig profitieren Fairtrade-
Produzenten von gerechteren Handelsbedingungen und können 
soziale und ökologische Verbesserungen erzielen. Nach dem 
Modell «Fairtrade Sourced Ingredient» (FSI) wurden xx Tonnen von 
unserem Kakao und xx Tonnen von unserem Honig zwischen 20xx 
und 20xx bezogen. Mehr dazu: www.fairtrademaxhavelaar.ch

Markenname

Dank dem Verkauf von Kakao und 
Honig profitieren Fairtrade-
Produzenten von gerechteren 
Handelsbedingungen und können 
soziale und ökologische Verbesse-
rungen erzielen. Nach dem Modell 
«Fairtrade Sourced Ingredient» (FSI) 
wurden xx Tonnen von unserem 
Kakao und xx Tonnen von unserem 
Honig zwischen 20xx und 20xx 
bezogen. 
Mehr dazu: www.fairtrademaxhavelaar.ch 
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Grundlegende Informationen
Das FSI-Label sowie die entsprechenden Werbebegleittexte 
oder Off-Pack-Aussagen dürfen nur verwendet werden, wenn 
mit dem FSI-Label gekennzeichnete Produkte bereits auf dem 
Markt erhältlich sind oder, wenn das Unternehmen auf ein 
Label auf der Verpackung verzichtet, wenn die vereinbarten 
Verpflichtungen bestätigt wurden. Die Labels dürfen z. B. im  
Internetauftritt eines Unternehmens, auf einer speziellen Web-
seite oder in einem Nachhaltigkeitsbericht verwendet werden.

Die FSI-Werbebegleittexte können verwendet werden, wie sie 
sind, doch können Unternehmen eigene Werbeaussagen nach 
den hierin enthaltenen Vorgaben entwickeln. Diese zusätzlichen 
Texte müssen einer NFO oder Fairtrade International zur 
Genehmigung vorgelegt werden.
Es wird empfohlen, in Werbematerialien die Fairtrade-URL 
www.info.fairtrade.net/sourcing bzw. die länderspezifischen 
Websites zu verwenden. Für die Schweiz: 
www.fairtrademaxhavelaar.ch/zutat bzw. 
F: www.fairtrademaxhavelaar.ch/ingredient bzw.  
I: www.fairtrademaxhavelaar.ch/ingrediente

Für digitale Verkaufsorte ist die URL, zusammen mit dem auf  der 
Verpackung angebrachten FSI-Begleittext oder dem Werbe - 
begleittext, verpflichtend. Die URL ist auch auf gedruckten POS- 
Materialien erforderlich (siehe Seite 14). Bitte wenden Sie sich 
an Ihre NFO, wenn Sie eine Ausnahme beantragen möchten.

Die FSI-Label und damit verbundene Begleittexte dürfen 
nicht auf eine Weise verwendet werden, die ein Co-Branding 
impliziert, d. h. nicht als Urheber des Materials. Übersetzungen 
der hier aufgeführten Werbebegleittexte werden gesondert 
bereitgestellt.

Hinweis:
Der auf der Verpackung angebrachte Begleittext zum FSI-Label 
erläutert Konsumenten und anderen Stakeholdern 
die Bedeutung des FSI-Labels. Der Begleittext kann auch 
ausserhalb der Verpackung, alleine oder zusammen mit der 
Mengenaussage oder Werbebegleittexten, verwendet werden.

Grundsätze und Hinweise
Die Werbebegleittexte müssen sich auf die Entscheidung der Firma  
oder der Marke beziehen, sich im Rahmen ihrer allgemeinen Nach- 
haltigkeitsbemühungen und -ziele durch das Modell der Fairtrade- 
Zutat – Fairtrade Sourced Ingredient – am fairen Handel zu beteiligen.  
Dabei dürfen keine Zielsetzungen, Absichten oder Pläne kommuniziert 
werden, sondern nur erreichte und bestätigte Verpflichtungen. Die 
einzige Ausnahme gilt für die erstmalige Ankündigung oder Presse- 
mitteilung und Mitteilungen über Fortschritte oder zusätzliche Verpflich
tungen (siehe unten und nächste Seite). Dabei muss es um ganz 
konkrete Nachhaltigkeitsbemühungen gehen, nicht um „Nachhaltigkeit“ 
im Allgemeinen. Bei Mitteilungen über Einkaufsverpflichtungen müssen 
die genauen Mengen der einzelnen nach dem FSI-Modell eingekauften 
Fairtrade-Zutat oder Zutaten angegeben werden. Dabei dürfen keine 
grösseren als die tatsächlich bezogenen Mengen genannt werden.

Pressemitteilungen, Ankündigungen
Die Bekanntgabe von Zielen, Absichten oder Plänen erfolgt nur im 
Haupttext; die Verwendung des FSI-Labels darin ist nicht zulässig 
und die Angabe der Fairtrade-URL ist nicht zwingend.

Ausnahme
Sobald ein Vertrag abgeschlossen wurde und die Zustimmung 
der NFO oder von FI vorliegt, können Unternehmen ihre 
vereinbarten Ziele in einer Pressemitteilung oder einer öffentlichen 
Bekanntmachung kommunizieren, entweder nur im Fliesstext oder 
unter Verwendung des FSI-Labels und der Mengenaussage.

Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens
Im Jahresabschluss kann ein Unternehmen ausschliesslich im Haupt
text auf seine Teilnahme am FSI-Modell hinweisen, z. B. im Abschnitt 
zur sozialen Verantwortung (CSR) oder Nachhaltigkeit, mit oder ohne 
Verwendung eines FSI-Labels. Die Mengenaussage wird verwendet, 
wenn die erreichten Zahlen durch die NFO bestätigt wurden.

Verpflichtende Angaben 
Das jeweilige FSI-Label und die Mengenaussage. Letztere 
kann neben dem bzw. den FSI-Labels oder neben anderen 
Informationen (Text) über das FSI-Modell platziert werden.

Verpflichtend
Mengenaussage (Angabe in „Tonnen“ empfohlen) 
Im Rahmen des Fairtrade Sourced Ingredient-Modells wurden 
xx Tonnen/xx% unseres/r [Fairtrade-Rohstoff] zu Fairtrade-
Bedingungen eingekauft [im Jahr 20xx] / [von 20xx bis 20xx]. 
(nachträgliche Erklärung).

Optional: Hinweis auf Gesamtverpflichtung, d. h. „20xx haben wir 
von xx Tonnen xx Tonnen … eingekauft“.

Optional
Über erreichte Leistungen und Fairtrade-Produzenten
A. XX % der/des [Fairtrade-Rohstoff] von [Firma] wird nach dem
Modell „Fairtrade Sourced Ingredient“ als Fairtrade-Rohstoff
angebaut und gehandelt.
Fairtrade fördert bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für
zertifzierte Produzenten sowie den Umweltschutz.

B. Firma A hat 20xx/zwischen 20xx und 20xx für [Land/Marke/
Untermarke] xx Tonnen [Fairtrade-Rohstoff] nach dem Modell
„Fairtrade Sourced Ingredient“ (FSI) aus [Land/Region] bezogen.
Fairtrade fördert bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für
zertifzierte Produzenten sowie den Umweltschutz.
Weitere Informationen unter maxhavelar.ch/zutat oder auf der
Webseite des Unternehmens (mit weiteren Informationen zu
diesem Begleittext oder einem Link zu diesen Informationen).

Über Fairtrade
Dank des Verkaufs von [Fairtrade Zutat] profitieren Fairtrade-
Produzenten von gerechteren Handelsbedingungen und können 
soziale und ökologische Verbesserungen erzielen.

Überprüfbare Begleittexte
Alle angegebenen Mengen müssen erreicht worden und 
bestätigt sein. Alle anderen Aussagen mit Bezug zu Fairtrade 
müssen ebenfalls überprüfbar sein.

Interne und B2B-Kommunikation

WERBEMATERIAl
FSI-WERBEBEGLEITTEXTE IM B2B-GESCHÄFT AUSSERHALB DER VERPACKUNG
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Grundlegende Informationen
Das Modell „Fairtrade Sourcing Ingredient“ 
sieht vor, dass der Rohstoff für ein 
Mischproduktsortiment oder ein Geschäftsfeld 
zu 100 % zu Fairtrade-Bedingungen bezogen 
wurde und Werbebegleittexte nur zulässig 
sind, wenn Produkte mit FSI-Kennzeichnung im 
Handel erhältlich sind und/oder eine Off-Pack-
Einkaufsverpflichtung bestätigt wurde.

Jedoch erlaubt das FSI-Modell die Mitteilung, 
dass über das gesamte Geschäftsfeld hinweg 
ein bestimmter Prozentsatz eines Rohstoffs 
nachhaltig zu Fairtrade-Bedingungen eingekauft 
wurde. Das bedeutet, dass die Verpflichtung des 
Unternehmens zur Beschaffung eines Rohstoffs 
für ein ganzes Produktsortiment zu Fairtrade-
Bedingungen einen prozentualen Anteil am 
Gesamteinkauf dieses Rohstoffs darstellt.

Diese Aussage kann in Werbematerialien nach 
Rücksprache mit Ihrer örtlichen NFO verwendet 
werden, damit die Anforderungen erfüllt werden.

In Werbematerialien kann anstelle von info.
fairtrade.net/sourcing eine nationale URL 
verwendet werden, wenn der Verkauf auf das 
Land beschränkt ist, in dem das Unternehmen 
und die NFO ihren Sitz haben.

Ein Unternehmen kann nach Rücksprache mit der NFO oder 
FI eine Aussage über teilweise erreichte Mengen machen, 
wenn die Beschaffung überprüfbar ist. Im Zusammenhang 
mit dem vorläufig Erreichten ist auch der Hinweis auf die 
gesamte Einkaufsverpflichtung zulässig.

Das FSI-Label ist zulässig und die Fairtrade-URL ist 
verpflichtend, zusammen mit folgendem Begleittext:

Wir [Firmenname] streben für die gesamte Produkte-Palette 
einen [Fairtrade-Rohstoff]-Anteil von xx Tonnen / xx% an. 
Dieses Ziel möchten wir im Rahmen des Fairtrade Sourced 
Ingredient-Modells bis 20xx erreichen. Im Jahr 20xx haben 
wir xx Tonnen / xx% [Fairtrade-Rohstoff] eingekauft.

Über Fairtrade
Dank des Verkaufs von [Fairtrade Zutat] profitieren Fairtrade-
Produzenten von gerechteren Handelsbedingungen und 
können soziale und ökologische Verbesserungen erzielen. 

Beteiligung des Verbrauchers
Danke, dass Sie dieses Produkt kaufen. Damit tragen 
Sie dazu bei, dass Kakaoproduzenten bessere 
Arbeitsbedingungen und Zukunftsperspektiven erhalten.

Individuelle Aussagen zu Fairtrade
Wenn Sie diese Begleitext-Beispiele individuell anpassen 
möchten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Entwurf an Ihre 
NFO. Wie in allen anderen Fällen müssen alle Aussagen mit 
Bezug zu Fairtrade überprüfbar sein und durch die NFO 
freigegeben werden.

Point of Sale und B2C-KommunikationVorläufiger Begleittext

WERBEMATERIAl
INTERIM-BEGLEITTEXTE UND B2B-OFF-PACK-BEGLEITTEXTE ZU FSI 
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Teil 4: GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Glossar
Bestätigung: Nachweis darüber, dass bestimmte An
forderungen an ein Produkt, einen Prozess, ein System, 
eine Person oder ein Unternehmen erfüllt wurden.

Bestätigt: Wenn die NFO oder FI die Lieferkette, die 
Produktzusammensetzung, die Informationen zum 
Einkaufsvolumen usw. kontrolliert haben, um FSI-
Mischprodukte oder Begleittexte des Unternehmens 
zu genehmigen.

B2B: Business to Business (Unternehmen zu 
Unternehmen) oder weitgefasste Stakeholder-
Mitteilungen

B2C: Business to Consumer (Unternehmen zu 
Verbraucher)

Cross-Border-Verkäufe: Grenzüberschreitender 
Verkauf von Produkten auf internationalen Märkten.

Fairtrade International: Die internationale Organi
sation samt den nationalen Fairtrade-Organisationen 
(NFO) und Produzentennetzwerken in Konsumenten- 
und Produzentenländern. Fairtrade International ist 
für die strategische Ausrichtung und die Entwicklung 
der Fairtrade-Standards verantwortlich. Fairtrade 
International ist Eigentümerin und Lizenzgeberin aller 
FAIRTRADE-Label.

Fairtrade Marketing Organization, FMO: 
Fairtrade-Organisationen ohne Lizenzierungstätigkeit, 
die den Verkauf von Fairtrade-Produkten in ihrem 
Land fördern.

Nationale Fairtrade-Organisation, NFO: Nationale 
Fairtrade-Organisationen erteilen Lizenzen für das 
FAIRTRADE-Zertifizierungslabel und fördern Fairtrade 
in ihrer Region. Viele dieser Organisationen haben 
als Gründungsmitglieder zur Gründung von Fairtrade 
International 1997 beigetragen.

FAIRTRADE Sourced Ingredient (FSI): (ehemals 
bekannt als Fairtrade Sourcing Program, FSP) ist 
ein Ansatz der Rohstoffbeschaffung, der auf alle 
Produkte mit Ausnahme von Kaffee und Bananen 
angewandt wird. Das Modell konzentriert sich auf die 
Beschaffung von Fairtrade-Rohstoffen und wird durch 

das FSI-Label kenntlich gemacht. FSI-Lizenznehmern 
wird eine Reihe von Kommunikationsoptionen 
angeboten, einschliesslich des FSI-Labels auf der 
Verpackung von Mischprodukten sowie Begleittexte 
und/oder Mitteilungen ausserhalb der Verpackung.

Produktsortiment, -linie oder -kategorie: Nach 
Unternehmenskriterien gruppierte Produkte, z. B. 
Zerealien, Cupcakes, Yoga-Hosen.

Fairtrade-Bedingungen: Der Fairtrade-Preis und 
die Fairtrade-Prämie, die Fairtrade-Produzenten für 
den Verkauf ihrer Rohstoffe gezahlt werden.

FSI-Begleittext: Wird zusammen mit den FSI-Labels  
hinten, seitlich oder vorne auf der Verpackung ange-
bracht. Diese Botschaft bezieht sich auf die Fairtrade-
Zutat in einem Mischprodukt und macht Angaben zum  
FSI-Label. Zum Begleittext gehört eine Fairtrade-URL.

Fairtrade-Code: Mit dem auf einigen Fairtrade-
Produkten aufgeführten Fairtrade-Code können auf 
www.fairtrademaxhavelaar.ch Profile der einzelnen 
Kooperativen und Plantagen eingesehen werden. Die 
Berichte geben einen Einblick in das Leben und den 
Arbeitsalltag der Produzentinnen und Produzenten in den 
Anbauländern.

Fairtrade-URL: Die Adresse www.info.fairtrade.net/
sourcing oder eine nationale, von einer NFO gehostete 
Internet-Adresse.

Fairtrade-(Zutat): Die bevorzugte Bezeichnung der 
Zutat bzw. des Bestandteils, z. B. Fairtrade-Rosen. 

Kontrollierte Vermischung, prozentuale 
Vermischung: Physische Mischung zertifizierter und 
nicht-zertifizierter Zutaten eines Mischprodukts. Nicht 
zu verwechseln mit Mengenausgleich.

Mengenausgleich: Art von Produktkette, die die 
nachgewiesene Nachverfolgbarkeit eines Rohstoffs 
vorsieht, aber keine physische Trennung von zertifi-
zierten und nicht-zertifizierten Rohstoffen in der 
Lieferkette beinhaltet.

Mischprodukt: Ein Produkt mit mehreren Zutaten, das  
die Anforderungen des Händlerstandards (Trader Stan - 
dard) an die Produktzusammensetzung erfüllt. Das FSI- 
Label kann nur für Mischprodukte verwendet werden.

Off-Pack-Verpflichtung: Vom Unternehmen 
eingegangene Verpflichtung für die Kommunikation 
ausserhalb der Verpackung.

Physische Rückverfolgbarkeit: Art von Produkt
kette, die vorsieht, dass zertifizierte Rohstoffe jeder- 
zeit von nicht-zertifizierten Rohstoffen physisch 
getrennt werden.

Produktkette: Die Abfolge, wenn der Besitz oder die 
Verfügungsgewalt über eine Zutat von einem an einen 
anderen Verwahrer in der Lieferkette übertragen wird.

Verpackung: Jede Art von Verpackung einschliess
lich jeder Umverpackung, aller Anhänger, Aufkleber usw.

Haftungsausschluss
Fairtrade International vergibt die Lizenz zur Nutzung des 
Labels „FAIRTRADE Sourced Ingredient“ an Unternehmen, 
die Fairtrade-zertifizierte Zutaten gemäss den internationalen 
Fairtrade-Standards und FSI-Anforderungen einkaufen.

Das Recht zur Verwendung des FSI-Labels setzt die 
Unterzeichnung des FSI-Lizenzvertrages und die Einhaltung 
der vertraglichen Verpflichtungen seitens des Unternehmens 
voraus. Die Verwendung des FSI-Labels ist nur für die im FSI-
Lizenzvertrag aufgeführten Produkte oder Materialien zulässig; 
das Label trifft keine Aussage über die Unternehmen oder 
Organisationen, die mit dem Label versehene Produkte oder 
Materialien verkaufen.

Der Lizenznehmer oder Anbieter, dessen Name auf oder in 
Verbindung mit einem Produkt erscheint, trägt die alleinige 
Verantwortung für die Produktauszeichnung, die Produkt
verpackung und alle weiteren Informationen auf der Verpackung. 
Der Lizenznehmer bzw. der Verkäufer ist dafür verantwortlich, 
dass die Verpackung und Kennzeichnung alle einschlägigen 
Gesetze und Vorgaben erfüllen und dass alle Begleittexte und 
Aussagen über Fairtrade zum Zeitpunkt des Drucks richtig und 
aktuell sind und bei Bedarf belegt werden können.

Der Lizenznehmer ist jederzeit für die korrekte Verwendung des 
FSI-Labels und des Begriffes Fairtrade auf Verpackungen und 
Werbematerialien verantwortlich. Weder Fairtrade International 
noch die einschlägige NFO ist Verkäufer und übernimmt 
keine Verantwortung für Begleittexte auf Verpackungen oder 
anderweitig in Verbindung mit dem Produkt und gibt hinsichtlich 
des vom Lizenznehmer oder Verkäufer verkauften Produkts 
keine Garantien oder Zusicherungen (insbesondere in Bezug auf 
die marktübliche Qualität) ab.

Kontakt für die Freigabe 
von Verpackungen und 
Kommunikationsmaterialien in der 
Schweiz:

Havelaar-Stiftung (Schweiz)
Limmatstrasse 107
8005 Zürich
Telefon +41 44 278 99 00
info@maxhavelaar.ch

Zertifizierungslabel / Marke
Die FAIRTRADE-Labels sind Zertifizierungslabel 
und Marken von Fairtrade International. Die 
FAIRTRADE-Labels dürfen ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von Fairtrade International 
oder den von ihr benannten Lizenzgebern, den 
nationalen Fairtrade-Organisationen, nicht kopiert, 
vervielfältigt oder anderweitig verwendet werden.
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